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1. Art der baulichen Nutzung

2.  Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl als Höchstmaß
9. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplanes

Planzeichenerklärung

I. Festsetzungen

Gemeinde Blomberg
 Bebauungsplan Nr. 20

"Voßbergstraße"
mit örtlichen Bauvorschriften

- Entwurf -

M.   1 : 1000

Übersichtsplan                                       M .   1 : 5.000

Gemeinde Blomberg

Bebauungsplan Nr. 20

"Voßbergstraße"
mit örtlichen Bauvorschriften

-Entwurf-

M.   1 : 1000

z.B. 0,3

überbaubare Grundstücksflächen

nicht überbaubare Grundstücksflächen

WA Allgemeine Wohngebiete

4. Verkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

07.03.2023

z.B. TH: 6,20 m Traufhöhe als Höchstmaß

z.B. FH: 10,00 m Firsthöhe als Höchstmaß

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaßz.B. I

Straßenverkehrsflächen

abweichende Bauweisea

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Grünfläche

Graben

6. Grünflächen

Spielplatz

7. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

ED Einzel- und Doppelhäuser

8. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Gewässerräumstreifen

RegenrückhaltebeckenRRB

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

5.  Flächen für Versorgungsanlagen, für die
Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen

Standort für Abfallbehälter

G/R Geh- / Radweg

p

ö

privat

öffentlich Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von
Baugebieten, oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung
innerhalb eines Baugebiets
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